
WIRTSCHAFTSPRÜFER 
STEUERBERATER 
RECHTSANWÄLTE 

- 12 

E.	 Feststellungen zur Ordllullgsmiißigkeit und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 
gemäß § 53 HGrG 

Wir hahen im Rahmen der pflichtgemäßen Durchfiihrung unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften 

des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. 

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen 

Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestinunungen des 

Gesellschaftsvertrages geführt worden sind. 

Den Nachweis der erforderlichen Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfuhrung und zu den 

wirtschaftlichen Verhältnissen haben wir unter Belücksichtigung des IDW l?rüfungsstandards 

"Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) in einem 

separaten Bericht zusammengefasst. 

Über diese Feststellungen hinaus hat lmsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auf

fassung rur die Beurteihmg der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsftihrung und der wirtschaftlichen Ver

hältnisse von Bedeutung sind. 

48570/2013 


